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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §79 Abs1;

Rechtssatz

Die Voraussetzungen für die Ausnahme vom Ausschluss der Rückforderbarkeit zu Ungebühr entrichteter Beiträge trotz

Leistungserbringung iSd § 79 Abs 1 ASVG sind hier nicht erfüllt, weil die Selbstversicherung in der Krankenversicherung

nicht rückwirkend, sondern zugleich mit dem Beginn der P9ichtversicherung nach dem GSVG erloschen ist und der

Versicherte die Beiträge zur freiwilligen Versicherung ungeachtet dessen weiter bezahlt hat, und zwar sogar dann, als

er vom Bestehen einer P9ichtversicherung verständigt worden war. Für diesen Fall kennt das Gesetz keinen

Ausnahmetatbestand, der eine Rückforderung trotz Leistungserbringung ermöglichen würde.
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